
Schulbuchaktion und Religionsunterricht auf einem Blick
Die wichtigsten Informationen zur Schulbuchbestellung mit Schwerpunkt auf  
„Unterrichtsmittel eigener Wahl“ (UeW).

1. Schulbuchliste

Basis zur Bestellung von Büchern und Unterrichtsmittel, einschließlich SBX, ist die Schulbuchliste, gemäß der zur 
Verfügung stehenden Summe (siehe Schulbuchlimit Religion je nach Schulart).
Für Teilbereiche des Unterrichts enthält der Anhang zu der Schulbuchliste weitere zugelassene Schulbücher bzw. 
Unterrichtsmittel die innerhalb der Höchstbeträge pro Schüler/in (Limit) angeschafft werden können.

2. Unterrichtsmittel eigener Wahl (UeW)

Im Rahmen von höchstens 15 % des je nach Schulform maßgeblichen Religionslimits können von den 
Schulen Unterrichtsmittel eigener Wahl für die Hand des Schülers/der Schülerin bestellt werden:
	müssen in  keiner amtlichen Liste enthalten sind
 können im Fachhandel angeschafft werden, wenn dabei das Gesamtlimit der Schule nicht überschritten wird. 

Was ist das Schulbuchlimit Religion?

Das Schulbuchlimit Religion ist jener Betrag, der Ihnen für jeden Schüler/ jede Schülerin für die Schulbuchbestel-
lung zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist verschieden je nach Schulart.
	Ist beim Schulbuchverantwortlichen zu erfragen bzw. unter www.schulbuchaktion.at ersichtlich
	Der Gesamtbetrag ist zunächst immer eine Schätzung
	Die sich durch Abmeldungen/Anmeldungen zum RU ergebenden Stornierungen und Nachbestellungen sind im 

Herbst problemlos möglich.

Wie wird das Budget für die Schulbuchaktion errechnet?

Das für die Religionsbücher bereitgestellte Budget ist ein Sonderbudget, das von der Schule nicht anderweitig in 
Anspruch genommen werden kann. Alle Teilnehmer/-innen am RU haben Anspruch auf ein Buch. 
Für die Berechnung des Gesamtbetrags zählen daher:
	alle katholischen Schüler, die nicht abgemeldet sind
 alle ORB-Schüler, die angemeldet sind
	alle außerordentlichen Schüler

Summe der Teilnehmer/-innen am RU x Limit Religion der jeweiligen Schulart
= Budget für Unterrichtsmittel Religion

Welche Unterrichtsmittel gehören zu den UeW?

Gedruckte Unterrichtsmittel
Bücher, Zeitschriften, Klassenlesetexte, Fachbücher, etc.; Mappe mit Arbeitsblättern, 
wenn Schüler damit im Unterricht arbeiten  oder diese für die häusliche Lernstoffwiederholung oder -erarbei-
tung bestimmt wurden (Projektarbeiten, Referate, etc.) 

Lexika, Duden und Enzyklopädien (auch als Einzelexemplar für die Schulbibliothek)
Kopiervorlagen

Wenn Schüler mit den kopierten Arbeitsblättern arbeiten und sie dem Inhalt eines Schulbuches entsprechen.
Audiovisuelle Unterrichtsmittel

DVD, CD-Rom, Audio-CD und Sprachlernvideos mit interaktiven Inhalten, wenn sie als Ergänzung zu einem 
Schulbuch (z.B. Sprachlernprogramme, keine Vorführfilme) oder als Arbeitsmittel für die Schüler eingesetzt 
werden.

Lernspiele u.a.



Unterrichtsmittel eigener Wahl (UeW) – Wie bestellen?

	Die Beantragung der Unterrichtsmittel eigener Wahl (UeW) in der SBA-Online ist schon im Hauptbestelltermin 
(Frühjahr) möglich; zu diesem Zeitpunkt wird den Schulen der Betrag, der für den Ankauf von Unterrichtsmitteln 
eigener Wahl voraussichtlich zur Verfügung stehen wird, informativ angezeigt. Die Fixierung des Betrages für Unter-
richtsmittel eigener Wahl kann jedoch erst beim Hauptnachbestelltermin im September erfolgen.

	Geben Sie zum Hauptbestelltermin der Direktion bekannt, dass Sie das Budget für Unterrichtsmittel eigener Wahl 
in Anspruch nehmen möchten. (Zu diesem Zeitpunkt brauchen Sie noch keine Entscheidung zu treffen, was Sie für 
den Religionsunterricht dann tatsächlich ankaufen werden.)

	Die Direktion klickt in der Bestellmaske beim Gegenstand Religion das entsprechende Kästchen für UeW an. In der 
Folge wird das Schulbuchbudget automatisch um 15 % reduziert, und der reduzierte Betrag als Budget für UeW für 
Religion angezeigt.

	Wenn Sie zu Schulbeginn ganz sicher sind, alle „normalen“ Buchbestellungen gemacht zu haben und den Betrag 
für UeW ausschöpfen möchten, klickt die Direktion auf die Checkbox „UeW fixiert“. Damit wird der Betrag quasi 
„eingefroren“ und an das Finanzamt weitergeleitet (eine positive Limitprüfung und Limitstatus „O.K.“ vorausge-
setzt). Sie warten, bis vom Ministerium aus Wien die schriftliche Bestätigung des Betrages an der Schule eintrifft.

	Die Materialien müssen nicht immer im Klassensatz angeschafft werden. Auch eine geringere Menge (etwa für 
Gruppenarbeiten) ist möglich.

	Nun können Sie in der Höhe des bestätigten Betrages Unterrichtsmittel eigener Wahl einkaufen oder bestellen.

	Sie bezahlen die gelieferten Unterrichtsmittel nicht selbst. Der Schulbuchhändler (z.B. das Sonntagsblatt) erstellt die 
Rechnung und wird sie dann dem zuständigen Finanzamt elektronisch zur Bezahlung vorlegen.  
Bitte beachten:

•	 Die Schule bestätigt die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Lieferung mit Schulstempel und Unterschrift 
am Lieferschein bzw. an der Rechnungskopie des (Schulbuch)Händlers (z.B. des Sonntagsblatts). 

•	 Bitte den bestätigten Lieferschein bzw. die bestätigte Rechnungskopie einscannen und per Mail an den (Schul-
buch)Händler (z.B. das Sonntagsblatt) retournieren, da e-Rechnungen nur gemeinsam mit dem bestätigten Liefer-
schein/der bestätigten Rechnungskopie eingereicht werden können.

•	 Informationen der Schule, die wir für die e-Rechnung benötigen, werden in der „Auftragsreferenz“ angegeben. 
Die Auftragsrefernz hat folgende Struktur: Einkäufergruppe:UEW-R, Schulkenzahl, Kurzinfo (frei zu vergeben); 
also etwa für steirische Schulen: H13:UEW-R, SKZ [??????]. Bitte, geben Sie uns die Schulkennzahl bekannt.  

	Bestellungen für das Schuljahr 2015/2016:
•	 Hauptbestelltermin für das Schuljahr 2015/2016: 23.2.2015 bis einschließlich 24.4.2015. In diesem Zeitraum 

gibt Ihre Direktion (Schulbuchverantwortliche) die Bestellungen in das Online-Bestellsystem ein.
•	 Erforderliche Änderungen und Aktualisierungen der Schülerzahlen und Schulbuchmengen können ab dem 1. Juni 

2015 nunmehr laufend bis zum 13. Mai 2016 vorgenommen werden. Der Beschaffungsvorgang mit den erforderli-
chen Änderungen und Korrekturen hat ausschließlich im System SBA-Online zu erfolgen.

•	 Bestellungen von Unterrichtsmittel eigener Wahl: bis 11. April 2016 (Rechnungsdatum)

Nichtbestellung nutzt niemandem!
Zuständig für die Auswahl der Religionsbücher + SbX + Unterrichtsmittel eigener Wahl sind Sie als 
Religionslehrer, als Religionslehrerin, nicht das Schulforum oder die Schulkonferenz. 
Entsprechend dem Alter der Schüler/-innen kann für eine bestimmte Klasse auch das Buch einer anderen Schulbuchli-
ste ausgewählt werden. So können zum Beispiel Religionslehrer/-innen der AHS-Oberstufe und der BMS Religionsbü-
cher der BHS oder der Berufsschule bestellen.

Schöpfen Sie Ihr Gesamtbudget Religion aus und arbeiten Sie mit den zur Verfügung gestellten Bü-
chern! Bitte beachten Sie: Einsparungen beim Religionsbuch kommen weder der Schule noch anderen Unterrichtsfä-
chern zugute. Der Betrag verfällt bei Nichtbestellung.

Wichtige Links: http://www.schulbuchrechner.at | https://www.schulbuchaktion.at
 Graz, März 2015, SONNTAGSBLATT/Finster


